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Frage Nummer 15 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Horst 
Arnold 
(SPD) 

Ich frage die Staatsregierung, kam es im bayerischen Strafvoll-
zug seit 2018 in besonders gesicherten Hafträumen (BGH, 
gem. Art. 96 Abs. 2 Nr. 5 Bayerisches Strafvollzugsgesetz – 
BayStVollzG) während und anlässlich des dortigen Aufenthal-
tes zu Todesfällen (bitte mit Angabe wann und in welcher Jus-
tizvollzugsanstalt)? 

Antwort des Staatsministeriums der Justiz 

Statistisch erfasst werden alle Todesfälle von Gefangenen in einer Justizvollzugs-
anstalt (JVA). Eine gesonderte Erfassung von Todesfällen „während und anlässlich“ 
eines Aufenthalts in einem besonders gesicherten Haftraum erfolgt jedoch nicht. 
Der allgemeinen Todesfallstatistik lässt sich jedoch entnehmen, dass seit 2018 zu-
mindest drei Gefangene während des Aufenthalts in einem besonders gesicherten 
Haftraum verstorben sind. 

Hierbei handelt es sich um folgende Fälle: 

1. 2022 in der JVA Ansbach: Der Gefangene erstickte sich mit einer Papierunter-
hose selbst. 

2. 2023 in der JVA Bayreuth: Auch nach der Obduktion war die endgültige Todes-
ursache nicht feststellbar. 

3. 2024 in der JVA Bernau: Der Gefangene erlitt vermutlich infolge einer Drogen-
intoxikation einen Herzstillstand. 

 

 


